Verschwiegenheitsverpflichtung

Von Kunden wird immer häufiger gefordert, dass alle Personen, die für Satzweiss.com Print, Web, Soft-ware tätig werden und alle Personen, die Zugriff zu Systemen und Daten der Satzweiss.com Print, Web, Software haben, explizit zur Geheimhaltung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie personen-bezogenen Daten verpflichtet sind.

Die nachfolgende Geheimhaltungsverpflichtung spiegelt lediglich die bereits von Gesetzes wegen be-stehenden Pflichten wider. Sie soll Missverständnissen vorbeugen und dem Unterzeichnenden seine Geheimhaltungspflicht deutlich vor Augen führen. 

Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflicht

Der Unterzeichner verpflichtet sich, über alle vertraulichen Angelegenheiten und Vorgänge, die ihm im Rahmen seiner Tätigkeiten für Satzweiss.com Print, Web, Software zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit für Satzweiss.com Print, Web, Software. Dies bezieht sich auch auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Kunden und Partnern der Satzweiss.com Print, Web, Software und ihren Tochtergesellschaften und Partnern, von denen der Unter-zeichnende im Rahmen seiner Tätigkeiten für Satzweiss.com Print, Web, Software erfahren hat. Der Unterzeichnende ist verpflichtet, über die im Rahmen seiner Tätigkeiten für Satzweiss.com Print, Web, Software erlangten Kenntnisse über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse von Kunden und Partnern der Satzweiss.com Print, Web, Software und ihren Tochtergesellschaften und Partnern gegenüber Dritten zu schweigen bzw. diese mit anderen Personen nur zu besprechen, wenn dies zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendig ist. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass Satzweiss.com Print, Web, Software in keiner Form Interesse an nicht freigegebenen fremden Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen hat. Insbesondere ist es dem Unterzeichnenden untersagt, Unterlagen, die Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse von Partnern oder Kunden beinhalten, Dritten zugänglich zu machen bzw. Dritten den Zugang zu ermöglichen. 

Sonstige fremde Betriebsgeheimnisse und Urheberrechte

Der Unterzeichnende wird Urheberrechte Dritter, insbesondere Softwareurheberrechte, beachten. Ins-besondere darf fremde Software weder eigenständig noch als Bestandteil der Software von Satzweiss.com Print, Web, Software genutzt, verwendet oder bearbeitet werden, soweit keine entsprechende Auto-risierung seitens des Urheberrechtsinhabers vorliegt. 

Der Unterzeichnende verpflichtet sich, Kenntnisse über sonstige Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse und Urheberrechte nicht an Mitarbeiter von Satzweiss.com Print, Web, Software weiterzugeben. 

Fernmeldegeheimnis
Der Unterzeichner verpflichtet sich, das Fernmeldegeheimnis zu wahren. Dem Fernmeldegeheimnis unter-liegende Einzelangaben über Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren juristischen Person oder Personengesellschaft stehen den personenbezogenen Daten gleich. 

§ 5 Bundesdatenschutzgesetz (Datengeheimnis) lautet:

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie bei nicht öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

§ 43 Bundesdatenschutzgesetz (Strafvorschriften) lautet:

Wer unbefugt von diesem Gesetz geschützte personenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind

1. speichert, verändert oder übermittelt,

2. zum Abruf mittels automatisierten Verfahren bereithält oder

3. abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer

1. die Übermittlung von durch dieses Gesetz geschützten personenbezogenen Daten, die nicht offenkundig sind, durch unrichtige Angaben erschleicht.

2. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 3, § 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1 die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt, oder

3. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2 die in § 30 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Merkmale oder entgegen § 40 Abs. 3 Satz 3 die in § 40 Abs. 3 Satz 2 bezeichneten Merkmale mit den Einzelangaben zusammenführt.

Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

Zur Kenntnis genommen:
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